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Besser heute verschenken 
als morgen vererben

In der politischen Diskussion um die Agenda

2010 ist auch die Erhöhung der Erbschaft-

steuer, insbesondere für größere Vermögen,

wieder ins Gespräch gebracht worden. Über-

dies ist aufgrund eines beim Bundesverfas-

sungsgericht anhängigen Verfahrens mit 

einer baldigen Reform des Erbschaftsteuer-

rechtes zu rechnen. In dem Verfahren geht es

darum, dass nach geltendem Recht Grund-

stücke und Betriebsvermögen für die Bemes-

sung der Erbschaftsteuer nur mit einem Teil

ihres Verkehrswertes zu berücksichtigen sind,

während andere Kapitalanlagen wie Wertpa-

piere oder Bargeld stets mit dem vollen Wert

angesetzt werden. Nach aktueller Beurteilung

des Diskussionsstandes sind Veränderungen

in der Steuergesetzgebung in naher Zukunft

greifbar. Der Abschluss des Verfahrens ist für

das Jahr 2005 geplant. - Ohnehin vorgesehene

Vermögensübertragungen sollten deshalb also

sehr zeitnah geplant werden, um so die erfor-

derlichen Maßnahmen noch vor einer Reform

des Erbschaftsteuerrechts umsetzen zu kön-

nen.

Wie so oft sind verschiedene Lösungsmög-

lichkeiten denkbar, zum Beispiel die sofortige

Übertragung von im Besitz befindlichen Im-

mobilien an die Erben, sozusagen noch zu al-

ten Konditionen. Aber auch Vermögende  oh-

ne größeren Immobilienbesitz oder jene, die

neben ihren Immobilien noch umfangreiches

Bar- oder Wertpapiervermögen übertragen

möchten, können sich die noch geltende Re-

gelung zu nutze machen: Die Lösung liegt in

der so genannten mittelbaren Schenkung ei-

nes Gesellschaftsanteils an einem steuerlich

begünstigten Immobilienfonds. Selbstver-

ständlich sollte der Investor dabei neben dem

steuerlichen Aspekt das zugrunde liegende Si-

cherheitskonzept im Detail beachten. Im Re-

sultat können große Vermögen so ohne jegli-

che Steuerbelastung übertragen werden.

Zum Prinzip: Geld und Wertpapiere zu ver-

schenken oder zu vererben, wirkt sich be-

kanntermaßen steuerlich ungünstig aus. Da-

gegen Immobilien zu übertragen, ist steuerlich

begünstigt. Deshalb konzentriert sich das hier

umrissene Konzept auf Immobilien. Nach gel-

tendem Recht werden sie zum Zweck der

Übertragung steuerlich mit den so genannten

Grundbesitzwerten angesetzt. Diese sind deut-

lich niedriger als die tatsächlichen Verkehrs-

werte. Schulden dagegen – Verbindlichkeiten

also, mittels derer das Objekt finanziert ist, –

können unter bestimmten Voraussetzungen

mit ihren Nominalwerten angesetzt werden.

Bei der Saldierung von Grundbesitzwert und

Schulden resultiert häufig bereits ein negativer

Vermögenssaldo. Steht die Immobilie auf ei-

nem Erbbaugrundstück, so wird der Grund-

besitzwert wiederum noch vermindert, der Ne-

gativsaldo also erhöht.

Alle Vorteile in einer Verpackung: Auch die

Beteiligung an einem gewerblichen Immobi-

lienfonds ist ein einheitlicher Bewer-

tungsgegenstand. Er ist – die Ausnutzung vor-

genannter Gestaltungsmöglichkeiten

unterstellt – mit einem negativen Wert anzu-

setzen und kann somit schenkungsteuerfrei

übertragen werden. Vehikel ist die begünstig-

te mittelbare Anteilsschenkung: Ebenso wie

die Hingabe von Geld zum Erwerb eines

Grundstücks wird auch die Hingabe von Geld

zum Erwerb einer Beteiligung an einem ge-

werblichen Immobilienfonds als Schenkung

von Grundbesitz angesehen. Das Gesetz ver-

langt keine Identität zwischen Verschenktem

und dafür Erworbenem. Voraussetzung ist le-

diglich, dass eine zum Zeitpunkt der Schen-

kung bereits bestimmte Immobilie (eine be-

reits bestimmte Beteiligung) erworben werden

soll und ein zeitlich enger Zusammenhang

zur Mittelverwendung besteht. 

Zuschenkung weiteren Vermögens: Ein ne-

gativer Steuerwert der KG-Beteiligung an sich

ist bereits ein gutes Ergebnis. Dieser Nutzen

kann in einer weiteren Stufe folgendermaßen

optimiert werden: Der Zuwendende, in der

linken Hand den negativen Wert der Beteili-

gung haltend, schenkt mit der rechten Hand

noch so viel weitere „ungünstige“ – weil posi-

tiv zu bewertende - Vermögensgegenstände

mit und verbindet diese so zu einer Gesamt-

zuwendung (wichtig!), dass die Summe aller

Vermögensgegenstände insgesamt Null ergibt.

So können der negative Wert und ggf. noch

darüber hinaus die Freibeträge voll ausgenutzt

werden. Neben der Beteiligung an dem Im-

mobilienfonds sind noch weitere Vermögens-

gegenstände schenkungsteuerfrei übertragbar. 

Fazit: Das Konzept des Substanzsteuerfonds

eignet sich im Besonderen für Investoren, die

ihren Nachlass optimal strukturieren wollen,

ganz gleich, ob der Investor schenken oder

seine Erbfolge regeln möchte. Durch die Be-

teiligung als Kommanditist oder atypisch stil-

ler Gesellschafter kann der Investor in einem

Vorgang positive Vermögenswerte in Höhe

seiner Einlage sowie zusätzliches Aktivvermö-

gen übertragen. Worauf zu achten ist: Die be-

schriebene Gestaltung ist nur noch zeitlich

befristet attraktiv. Der Gesetzgeber beabsich-

tigte in seinen letzten Verlautbarungen eine

nähere Heranführung der Bewertung von

Immobilien an die tatsächlichen Verkehrs-

werte. Fondsbeteiligungen, die als Schen-

kungsobjekte konzipiert werden, sind sehr

unterschiedlich ausgestaltet und viele Details

müssen unbedingt einer genaueren Beurtei-

lung unterzogen werden. Beratung ist es des-

halb dringend zu empfehlen – sowohl kon-

zeptionelle als auch juristische. Insbesondere

in diesem Zusammenhang ist eine enge Ko-

ordination zwischen dem finanziellen und

dem juristischen Berater des Investors wichtig.
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